
2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Wochenmarkt  
der Stadt Uffenheim (Wochenmarktsatzung) 

 
Vom 22.01.2015 

 
 
 
Die Stadt Uffenheim erlässt nach Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBl S. 796), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.07.2014 (GVBl S. 286) folgende 
 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Wochenmarkt der Stadt Uffenheim: 
 
 
 

§ 1 
 
 
§ 4 (Marktplatz, Markttag, Öffnungszeit) Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(3)  Der Wochenmarkt ist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.“ 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Uffenheim, 22. Januar 2015 
STADT UFFENHEIM 
 
 
 
 
 
W. Lampe 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bekanntmachungsvermerk 
 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass die vorstehende Satzung durch Abdruck im Mitteilungsblatt 
der Stadt Uffenheim am 31.01.2015 veröffentlicht sowie auf den Satzungserlass, das Inkraft-
treten und die Einsichtnahmemöglichkeit hingewiesen wurde. 
 
Gleichzeitig wird bestätigt, dass durch Aushang ab dem 30.01.2015 auf den Satzungserlass, 
das Inkrafttreten und die Einsichtnahmemöglichkeit hingewiesen wurde. 
 
 
 
 
Uffenheim, den 02.02.2015 
STADT UFFENHEIM 
 
 
 
 
 
W. Lampe 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigte Änderungssatzungen an: 
 
- Landratsamt NEA-BW   2-fach 
- SG I/30, Herr Zimmermann 
- SG I/10, Frau Riedel 
- SG 11/1 zum Akt. 
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